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Zivilschutz in der Schweiz ...

Es ist Pflicht jedes
Wehrmannes, fiir die
Belange des Zivil-
schutzes zu werben!

Oberstdivisiondr Eichin, Komman-
dant der Mechanisierten Division 4,
fihrte am Offiziersrapport seiner
Heereseinheit in Olten unter ande-
rem folgendes aus:

«Da in einem zukinftigen Welt-
krieg der Einsatz der Atomwaffen
wahrscheinlich ist, haben wir alle
Vorbereitungen zu treffen, dass wir
dagegen gewappnet sind. Nebst die-
ser grausamen Massenvernichtungs-
waffe diurfen wir aber die Gefahren
der Dbiologischen und chemischen
Waffen, iiber deren Stand man kaum
etwas vernimmt, nicht ausser acht
lassen.

Ein Angriff gegen Europa wiirde
mit ungeheuren Mitteln erfolgen.
Auch wenn wir Nebenkriegsschau-
platz sein sollten und der Besitz der
Schweiz flir die Eroberung Europas
keine Notwendigkeit ist, miissen wir
den Preis flir unsere Freiheit mog-
lichst hoch schrauben. Materielle
Ueberlegenheit, Einsatz von Massen-
vernichtungsmitteln und Fernkampf-
waffen, vollmechanisierte feindliche
Verbénde und drohende Propaganda
dirfen unseren Wehrwillen und die
Abwehrbereitschaft nicht erschiit-
tern. Der Feind wird versuchen, uns
durch seine  Feuerliberlegenheit
schon vor seinem Einmarsch zusam-
menzuschlagen und unseren Ab-
wehrgeist zu brechen. Doch auch
heute hat die Armee eines Klein-
staates Aussicht auf Erfolg! Durch
Eingraben, Auflockern der Verbande,
Tarnen und stete Atombereitschaft
versuchen wir, das feindliche Feuer
zu uberleben. Das Geldnde hindert

den Feind, seine vollmechanisierten
Verbinde zur Entfaltung zu bringen.
Daher hat unsere Infanteriearmee
auch gegen einen Uberlegenen
Gegner Chancen, das eigene Gebiet
und die Zivilbevolkerung sind unsere

starksten passiven Abwehrmittel.
Vorerst gilt es aber, durch einen un-
gebeugten Widerstandswillen und

Wachsamkeit aller Schweizer den
Kalten Krieg zu gewinnen. Die
Armee wird das gegnerische Ver-
nichtungsfeuer iiberleben, um nach-
her kdmpfen zu konnen. Der Zivil-
schutz ist unerlésslich. Er schiitzt
die Wehrlosen und Schwechen,
Frauen, Kinder, Kranke, Inva-
lide und Greise. Er bezweck: als
Teil der totalen Landesverteidigung
den Schutz, die Rettung und die Be-
treuung der Bevolkerung und ihrer
Gilter gegen die Auswirkungen krie-
gerischer Ereignisse. Es ist die Pflicht
jedes Wehrmannes, fiir die Belange
des Zivilschutzes zu werben. Wer
den Wehrdienst verlasst, tritt in den
Zivilschutz iber, denn militdrische
Landesverteidigung ohne kriegs-
genligenden Zivilschutz ist im Zeit-
alter des totalen Krieges sinnlos!

Wir koénnen, wollen und werden
iiberdauern bis zum Enderfolg! Wir
kennen keine Kapitulation, Kkeine
Unterwerfung, und auch eine Nie-
derlage ist kein Grund, den Kampf
aufzugeben. Wer kdmpft, siegt immer
irgendwie!»

Bernischer Bund fiir
Zivilschutz

Die dem Schweizerischen Bund fir
Zivilschutz angehoérende Organisa-
tion des Kantons Bern fiihrt gegen-
wirtig eine Werbeaktion unter allen
Angehorigen der ortlichen Schutz-
und Betreuungsorganisationen durch.

Wie der Schweizerische, setzt sich
auch der Bernische Bund filir Zivil-
schutz, der etwa 1500 Mitglieder
zahlt, fir die Aufkldarung der Be-
volkerung in Zivilschutzfragen ein
und will gleichzeitig die Rekrutie-
rung von Frauen und Ménnern fiir
die ortlichen Gruppen erleichtern
helfen. Wohl ist das lange erwartete
Bundesgesetz in Kraft getreten, an
Hindernissen aller Art fehlt es trotz-
dem nicht.

Allzu hiufig wird der Zivilschutz
noch von oben herab angesehen und
beldchelt: «Wenn’s chlepft, niitzt
doch alles niit!» Fest steht aber, dass
der Zivilschutz im Kriegsfall oft die
einzige Rettungsmoglichkeit flir
Hunderte von Verschiitteten und Ver-
letzten sein wird. «Die angestrebte
Zivilschutzorganisation ist die vor-
derste Front der Schadenbekimp-
fung und Hilfeleistung», schreibt
Hptm. H. Stelzer in seinem auf-
schlussreichen Artikel in der «All-
gemeinen Schweizerischen Militar-
zeitschrift». Hauptaufgabe der mili-
tarischen Luftschutztruppen bildet
der Vorstoss durch brennende, zu-
sammengestiirzte Strassen, die Men-
schenrettung in den Schwerpunkten
der Katastrophe. Ueberall koénnen
die Kompanien aber nicht gleich-
zeitig sein, sie sind auf das tatkraf-
tige Mitwirken des Zivilschutzes
ebenso angewiesen wie auf ihr lei-
stungsfihiges Gerat.Was Hptm. Stel-
zer lUber das zeitgerechte Eingreifen
der Luftschutztruppe schreibt, gilt
ebenso fiir den Zivilschutz: «<Ein Ver-
fahren, welches die Massnahmen
erst treffen will, wenn Not am Mann
ist, geht am Entscheidenden jeder
Hilfeleistung vorbei, wenn Men-
schenleben auf dem Spiel stehen:
Die Hilfe muss rasch eintreffen und
die Hilfe muss organisiert wirksam
werden. Ist dabei noch das Feuer im

In der Zeit vom 3. bis 7. Mai des
letzten Jahres fand im Messe-
gebidude «Ziirich-Tor» in Sprei-
tenbach die erste Fachausstellung
fir Sanitdts- und Zivilschutzbe-
darf statt. Sie hatte, wie den ver-
schiedenen Presseberichten ent-
nommen werden Kkann, einen
grossen Erfolg. Diese Tatsache
veranlasste die Initianten, eine
zweite Fachausstellung zu organi-
sieren. Sie wird vom 12. bis 17.
Mdrz 1964 im «Zurich-Tor» in
Spreitenbach AG durchgefiihrt.
Trager dieser Ausstellung sind die

Geratschaften im Zivilschutz
Von H. Strahm, Nationalrat, Brugg

Zivilschutzamter der Kantone
Zirich, Aargau und Schaffhau-
sen. Im Einvernehmen mit dem
Bundesamt fiir Zivilschutz in
Bern wird das von dieser Amts-
stelle bereitgestellte pflichtige
Material im Sinne des Zivil-
schutzgesetzes ausgestellt werden.
Gleichzeitig wird in separaten
Riaumen die zweite Fachmesse
flir Zivilschutzbedarf durchge-
fihrt. Hier kann pflichtiges und
nichtpflichtiges Material fiir die
Unterstlitzung im Zivilschutz be-
sichtigt werden. Diese Ausstel-

lung wird durch Filmvorfiihrun-
gen, Vortrdge, Demonstrationen
usw. zu einer aktiven Zivilschutz-
aufkldrung werden. Es gilt, den
Gedanken des Zivilschutzes in
das Volk hinauszutragen, den
verantwortlichen Behorden und
der breiten Oeffentlichkeit zu
zeigen, wie und mit welchen Mit-
teln unser Zivilschutz auf- und
ausgebaut werden kann. Wir
hoffen, dass die erwédhnte Aus-
stellung mithelfen wird, das ge-
steckte Ziel zu erreichen.

16



	Gerätschaften im Zivilschutz

